
Von Andreas Salch

Gmund – Ihren Lebensabend in einem
Heim zu verbringen, kam für Gertraud S.
und ihren Mann Friedrich nie in Frage.
Seine Eltern, sagt Michael S., hätten je-
manden gesucht, der ihnen nicht nur alle
Sorgen abnimmt. „Sie wollten einen
Leibeigenen.“ Von März 2008 an bis En-
de 2009 kümmerte sich der Altenpfleger
Dirk E., 39, um die beiden damals 88 Jah-
re alten, an Demenz erkrankten Eheleu-
te. Doch nicht nur das. Er soll sie auch
um 200 000 Euro gebracht haben. Seit
Dienstag muss sich Dirk E. nun vor dem
Landgericht München II verantworten.

Der Angeklagte habe es verstanden,
„den Eltern Honig ums Maul zu schmie-
ren“, sagte Michael S. bei seiner Verneh-
mung. Dirk E. pflegte die zwei Senioren
in deren Haus in Gmund am Tegernsee,
bis Friedrich S. im Dezember 2009 starb.
Die meiste Zeit war er mit ihnen alleine.
Deshalb weiß auch niemand, warum und
wofür diese ihm eines Tages einen Betrag
in Höhe von 200 000 Euro in einem Ku-
vert überreicht haben sollen. Dass das
Geld fehlte, fiel Michael S. nur durch ei-
nen Zufall auf. Der 54-Jährige hatte eine
Generalvollmacht für das Vermögen sei-
ner Eltern erhalten. Dass es sich dabei
um insgesamt zwei Millionen Euro han-
delt, und große Teile davon auf einem
Schwarzgeldkonto in Österreich depo-
niert worden waren, wisse er erst seit kur-
zem, sagte Michael S..

Dirk E. wurde Ende vergangenen Jah-
res festgenommen. Zu diesem Zeitpunkt
arbeitete er als Tauchlehrer und plante,
zwei Tauchschulen zu eröffnen. Eine in
Deutschland, die andere in Thailand, wo
er ein Grundstück gekauft hatte. Außer-
dem fuhr er einen Sportwagen von Merce-

des Benz. Der Bolide wurde von den Er-
mittlern inzwischen sichergestellt. Denn
die Staatsanwaltschaft hegt Zweifel dar-
an, dass der 39-Jährige die 200 000 Euro
auf legale Weise von Gertraud und Fried-
rich S. erhalten hat.

War es tatsächlich ein Diebstahl in be-
sonders schwerem Fall? Oder Betrug,
oder doch Unterschlagung? So genau hat
das die Staatsanwaltschaft bei ihren Er-
mittlungen nicht herausfinden können
und deshalb alle drei der aus ihrer Sicht
in Frage kommenden Alternativen in der
Anklageschrift aufgeführt. Für Rechtsan-
walt Andreas Schwarzer, dem Verteidi-
ger von Dirk E., ist dies ein Novum. So et-
was habe er in zwanzig Jahren als Straf-
verteidiger noch nicht erlebt.

Dirk E. wird das Gericht aller Voraus-
sicht nach als freier Mann verlassen. So
viel stand schon fest, nachdem der Pro-
zess gerade zwei Stunden alt war. Ge-
richt, Staatsanwaltschaft und Verteidi-
gung einigten sich nämlich in einem
Rechtsgespräch darauf, dass für den Fall
eines Geständnisses eine Bewährungs-
strafe von höchstens zwei Jahren ver-
hängt werde. In einer Erklärung, die er
über seinen Verteidiger abgab, räumte
Dirk E. anschließend ein, dass er von Ger-
traud S. und ihrem Mann „ein Kuvert
mit 200 000 Euro erhalten“ habe. Dabei
sei er sich „nicht im klaren gewesen, ob
die Eheleute geschäftsfähig“ waren. Dies-
bezügliche Bedenken habe er zurückge-
stellt. Der Prozess wird fortgesetzt.
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